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Gas-Marktmodell-Verordnung 2020 (GMMO-VO 2020) - STELLUNGNAHME  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) dankt für die Übermittlung der Unterlagen zur Kon-
sultation der Gas-Marktmodell-Verordnung 2020 (GMMO 2020) und nimmt dazu wie folgt Stel-
lung. 
 
 

I. Allgemeines 
 

Die gegenständliche Verordnung zielt darauf ab, das Gas-Marktmodell aus dem Jahr 2012 wei-
ter zu entwickeln. Das aktuelle Bilanzierungsmodell ist aufgrund der Übernahme des Network 
Code on Gas Balancing of Transmission Networks (NC BAL) und der Komplexität - vertraglich 
und operativ - vor allem im Marktgebiet Ost gefordert.  
 
Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf möchte man eine Vereinfachung des institutionel-
len Aufbaus schaffen. Das bestehende System ist geprägt durch eine Vielzahl unterschiedli-
cher Systemoperatoren. 
 
Aktuell werden die Bilanzierungsaufgaben durch den Marktgebietsmanager (MGM) mit einer 
ex-ante Bilanzierung und dem Bilanzgruppenkoordinator (BKO) mit einer ex-post Bilanzierung 
wahrgenommen. Zukünftig sollen diese Aufgaben vollständig bei einer Bilanzierungsstelle ge-

bündelt werden. Diese Stelle sollte möglichst für alle drei Marktgebiete verantwortlich sein.  
 
Folgende Änderungen werden angestrebt: 
• Vereinfachung des regulatorischen Rahmens 
• Verschlankung der Vertragsbeziehungen zu Systemoperatoren  
• Schaffung eines zentralen Ansprechpartners in Zusammenhang mit der Bilanzierung 
• Vereinfachter Markteintritt für neue Marktteilnehmer 
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II. Im Detail 
 
Zu § 5 Kapazitätszuweisung 
Aufgrund der EU Verordnung zum Network Code Scientific Advice Mechanism (NC SAM) hat die 
Zuweisung von Kapazitäten im Fernleitungsnetz über die Buchungsplattform zu erfolgen. Ge-

mäß Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) erfolgt die Zuweisung von Kapazitäten über eine 
Online-Plattform. Die unionsrechtlichen Vorschriften haben jedoch Vorrang vor nationalem 
Recht. 
 
Vorgesehen ist nur eine Anpassung der Gasmarktmodell-Verordnung. Seitens der WKÖ wird 
eine gleichzeitige Anpassung des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 angeregt. 
 
Im vorliegenden Entwurf werden Änderungen vorgeschlagen, wonach Fernleitungsbetreiber 
unterbrechbare Kapazitäten differenziert nach Klassen, die die Unterbrechungswahrschein-
lichkeiten reflektieren, vergeben können. Dies wird von der WKÖ begrüßt. 
 
Zu § 15 Gesonderte Regelung zum Netzzugang für Produzenten und Erzeugern von erneu-

erbaren Gasen 
Die Änderungen dieser Bestimmung werden von der WKÖ begrüßt. 
 
Zu § 18 Grundsätze der Bilanzierung 
Hier soll der Grundsatz der integrierten Bilanzierung eingeführt werden. Konkret wird mit der 
„integrierten Bilanzierung“ eine singuläre Bilanzierungszone mit einheitlichen Regeln für 
sämtliche Ein- und Ausspeisepunkte des Marktgebietes (ungeachtet ob dem Fernleitungs- oder 
Verteilernetzen zugeordnet) und eine singuläre Regelenergie- Bewirtschaftung geschaffen. 
Die bisherige Trennung in „ex-ante“ und „ex-post“ Bilanzierung wird dadurch ersetzt. 
Die WKÖ befürwortet diese Änderung. 
 
 

III. Zusammenfassung 
 

Die vorgeschlagenen Änderungen implizieren eine massive Systemumstellung. Diese sind auf-
grund des neuen rechtlichen Rahmens auf Unionsebene jedenfalls auch national anzuwenden. 
Der eingeschlagene Prozess, das neue System so weit wie möglich mit der Branche auszuar-
beiten, wird begrüßt.  
 
Allerdings kann auf Basis der Konsultationsunterlage nicht beurteilt werden, ob und wenn ja 
wie sich die Änderungen auf die Energiekonsumenten auswirken. Jedenfalls sollte ein Evaluie-
rungsprozess nach der Systemumstellung erfolgen, wenn Erfahrungen vorliegen. 
 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für Rückfragen gerne zur 

Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 
Dr. Harald Mahrer  Karlheinz Kopf 

Präsident  Generalsekretär 
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